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RS OGH 1991/6/20 8Ob4/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1991

Norm

EO §35 K

KO §130

Rechtssatz

Mit Erinnerungen gegen den Verteilungsentwurf kann ein Oppositionstatbestand im Sinne des § 35 EO nicht geltend

gemacht werden, denn diese können nur gegen festgestellte Forderungen erhoben werden und müssen sich auf einen

nach Forderungsfeststellung entstandenen Tatbestand gründen.
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